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Fachspezifische Bestimmungen für das

Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaftliche Studium

in den Lehramtsstudiengängen
an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg

vom … Entwurf Stand 17.02.2010
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 und 2 und Art. 61 Abs. 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245, BayRS 2210-1-1-WFK) in der jeweils geltenden Fassung erlässt die Julius-Maximilians-Universität Würzburg die folgende Satzung.
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Vorbemerkung
Einzelne, in dieser Satzung verwendete Begriffe werden auch ausführlich im Glossar definiert und können unter  http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/schlagwortea-z nachgelesen werden.
1. Teil:   Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich
Diese fachspezifischen Bestimmungen (FSB) ergänzen die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für Lehramtsstudiengänge (LASPO) der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) vom 5. August .2009 in der jeweils geltenden Fassung.

§ 2 Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung
(1) 1Im Fach Erziehungswissenschaften innerhalb des Studiengangs für das Lehramt an Grund- oder Hauptschulen oder für Sonderpädagogik ist ein erziehungswissenschaftliches und ein gesellschaftswissenschaftliches Studium zu absolvieren sowie das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum. 2Im Studiengang für das Lehramt an Realschulen oder Gymnasien ist ein erziehungswissenschaftliches Studium zu absolvieren sowie das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum. 3Das Studienfach Erziehungswissenschaften wird von der Philosophischen Fakultät II der JMU angeboten. 4Das gesellschaftswissenschaftliche Studium wird von der Katholisch-Theologischen Fakultät sowie den Philosophischen Fakultäten I und II angeboten. 5Das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum wird gemeinschaftlich von der Philosophischen Fakultät II und den zuständigen Praktikumsämtern angeboten. 6Die studienbegleitenden Prüfungen aller Studienfächer (wie in § 3 Abs. 1 angegeben) bilden zusammen mit den im Rahmen der Esten Staatsprüfungen abzulegenden Prüfungen die Erste Lehramtsprüfung. 
(2) 1Zusammen mit den im Rahmen der Ersten Staatsprüfung abzulegenden Prüfungen dienen die studienbegleitend abzulegenden Prüfungen der Feststellung, ob auf Grund des Studiums die fachliche Eignung für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an öffentlichen Schulen erworben wurde. 2In der Ersten Lehramtsprüfung soll nachgewiesen werden, dass die durch das Studium zu erwerbenden Voraussetzungen für das angestrebte Lehramt vorliegen.
(3) 1Das Studium der Erziehungs- und Gesellschaftwissenschaften vermittelt im Einzelnen:

• xxx
• xxx
(4) Die erfolgreich abgelegte Erste Staatsprüfung berechtigt nach Maßgabe der FSB der einschlägigen Master-Studiengänge sowie der einschlägigen Promotionsordnungen der JMU in ihren jeweils gültigen Fassungen zur Aufnahme eines Master- oder Promotionsstudiums.

(5) 1Ein Doppelstudium mit einem weiteren an der JMU angebotenen Studiengängen ist nach Maßgabe der einschlägigen Ordnungen grundsätzlich möglich, insbesondere zum Zwecke des Erwerbs eines akademischen Abschlussgrades (Bachelor of Arts, Bachelor of Science). 2Die Bedingungen hierzu richten sich nach der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung (ASPO) der JMU in Verbindung mit den zugehörigen Fachspezifischen Bestimmungen (FSB) in der jeweils gültigen Fassung. 3Ein entsprechend begründeter Antrag ist bei der Immatrikulation bzw. Rückmeldung zu stellen.

§ 3 Studienbeginn, Regelstudienzeit, Gliederung des Studiums
 (1) 1Das Lehramtsstudium ist gemäß der Anlagen 1−5 LASPO gegliedert und beinhaltet insbesondere das Studium der Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften, die in diesen FSB beschrieben werden, sowie das Studium weiterer Fächer, insbesondere eines Unterrichtsfachs (beim Studium für das Lehramt an Grund- oder Hauptschulen), zweier Unterrichtsfächer (beim Studium für das Lehramt an Realschulen), zweier vertieft studierter Fächer (beim Studium für das Lehramt an Gymnasien) oder der Sonderpädagogischen Fachrichtung (beim Studium für Sonderpädagogik), die in jeweils gesonderten FSB  beschrieben sind. 2Der Studienbeginn im Fach Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften richtet sich nach dem Studienbeginn in diesen Fächern. 3Die Fächer, die Regelstudienzeit und die insgesamt zu erwerbenden ECTS-Punkte für das jeweilige Lehramt sind in den §§ 7−8 LASPO angegeben. 

(2) Die Gliederung des Fachs Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften ergibt sich einheitlich für jede Schulart aus der Studienfachbeschreibung (SFB), die dieser FSB als Anlage SFB beigefügt ist.

§ 4 Empfohlene Grundkenntnisse
1Empfohlen werden solide historische Grundkenntnisse auf Abiturniveau, die Bereitschaft zu intensiver eigenständiger Lektüre von relevanten Quellen und von wissenschaftlicher Literatur auf der Grundlage einschlägiger Lektürelisten, gesicherte Kenntnisse in zwei Fremdsprachen auf dem Niveau A 2 des „gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen“, darunter Englisch. 4Wünschenswert sind Kenntnisse in Latein. 

WEITERE INHALTE EINFÜGEN

§ 5 Modularisierung, ECTS

(1) 1Das Lehramtsstudium ist modular aufgebaut. 2Ein Modul umfasst eine oder mehrere inhaltlich und zeitlich aufeinander abgestimmte Lehrveranstaltungen, deren Vor- und Nachbereitung sowie die zu erbringenden studienbegleitenden (benoteten oder unbenoteten) Prüfungsleistungen im Kontext dieser Lehrveranstaltungen. 

(2) 1Der für ein Modul zu erbringende Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden wird mit ECTS-Punkten beschrieben. 2Ein ECTS-Punkt entspricht einer Arbeitszeit von ca. 30 Stunden eines oder einer durchschnittlichen Studierenden.

(3) Weitere Einzelheiten finden sich in §§ 5−6 LASPO.

§ 6 Kontrollprüfungen

Für das erziehungswissenschaftliche und das gesellschaftswissenschaftliche Studium werden keine optionalen Kontrollprüfungen gemäß § 13 Abs. 3 LASPO durchgeführt.

§ 7 Anrechnung von Modulen, Studienzeiten, Studien- und 
Prüfungsleistungen

(1) 1Module, Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in anderen Studiengängen oder an anderen Hochschulen erworben wurden, werden vom Prüfungsausschuss in der Regel anerkannt, außer sie sind nicht gleichwertig. 2Einzelheiten sind dem § 17 LASPO zu entnehmen.
(2) Insbesondere kann eine in einem Bachelor-Studium angefertigte Abschlussarbeit als Schriftliche Hausarbeit gemäß § 29 LPO I angerechnet werden, falls sie im Umfang von mindestens 10 ECTS-Punkten angefertigt wurde und eine Nachbewertung die Angemessenheit bestätigt.

(3) 1Es besteht die Möglichkeit, einen Teil der in den SFB genannten Leistungen durch Belegung von Kursen der Virtuellen Hochschule Bayern (VHB) zu erbringen. 2Falls der Erwerb derartiger Leistungen beabsichtigt ist, wird vorab eine Beratung bei der Fachstudienberatung empfohlen.
§ 8 Studienfachbeschreibung, Studienverlaufsplan, Freier Bereich
(1) 1Die Module des Fachs Erziehungswissenschaften für alle Lehramtsstudiengänge sowie ggf. der Gesellschaftswissenschaften für die Lehramtsstudiengänge für Grund- und Hauptschulen sowie für Sonderpädagogik, für den Freien Bereich (sofern für diesen Module aus den Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften belegt werden sollen) für alle Lehramtsstudiengänge, das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum sowie für die Hausarbeit (sofern diese in den Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften angefertigt werden soll) sind in der Studienfachbeschreibung (Anlage SFB) genannt. 2Die Regelungen für das studienbegleitende fachdidaktische Praktikum sind jeweils den FSB/SFB der Unterrichtsfächer (beim Studium für das Lehramt an Grund-, Haupt- oder Realschulen), der vertieft studierten Fächer (beim Studium für das Lehramt an Gymnasien) oder der Sonderpädagogischen Fachrichtung (beim Studium der Sonderpädagogik) zu entnehmen.

(2) 1Die aktuellen Modulbeschreibungen sowie eine Studienverlaufsempfehlung wird für das erziehungswissenschaftliche Studium von der Philosophischen Fakultät II, für das gesellschaftswissenschaftliche Studium von der Katholisch-Theologischen Fakultät sowie den Philosophischen Fakultäten I und II bekanntgegeben. 2Eine Studienverlaufsempfehlung für das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum und das studienbegleitende fachdidaktische Praktikum ist den Rahmenstudienstrukturplänen für jeden Lehramtsstudiengang gesondert zu entnehmen.
(3) Im Rahmen des Freien Bereichs gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 1 h) können in der SFB unmittelbar aufgeführte Module gewählt werden. Daneben können Gruppen von Modulen aus dem Katalog Zusatzangebot Freier Bereich gewählt werden, sofern auf diese in der SFB verwiesen wird. 

§ 9 Pädagogisch-didaktisches Schulpraktikum 

und studienbegleitendes fachdidaktisches Praktikum

(1) 1Das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LPO I wird wie in der Anlage SFB angegeben eingruppiert. 2Zielsetzungen und Aufgabenbereiche ergeben sich durch den § 34 Abs. 1 Satz 1 3. LPO I sowie durch die Durchführungsbestimmungen für die „Organisation der Praktika für die Lehrämter an öffentlichen Schulen“ des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus genannten Bestimmungen. 3Die Begleitveranstaltung wird für die einzelnen Lehramtsstudiengänge nach Art und Umfang unterschiedlich gestaltet; Näheres wird in der SFB sowie den zugehörigen Modulbeschreibungen geregelt.

(2) 1Das studienbegleitende fachdidaktische Praktikum gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LPO I wird wie in der Anlage SFB angegeben eingruppiert. 2Das anbietende Fach regelt Art und Umfang der Begleitveranstaltung, die Betreuung im Praktikum und die zu erbringenden Aufgaben. 
§ 10 Unterrichtssprache

1Die Lehrveranstaltungen werden in der Regel in deutscher Sprache abgehalten. 2Sie können nach Entscheidung des Dozenten oder der Dozentin in Abstimmung mit dem oder der Modulverantwortlichen in englischer oder einer anderen Sprache abgehalten werden sofern in der Modulbeschreibung diese Möglichkeit vorgesehen ist. 3Ein Anspruch der Studierenden hierauf besteht aber nicht.

2. Teil: Durchführung der Prüfungen
§ 11 Studienbegleitendes Prüfungsverfahren
(1) 1Zu jedem Modul findet eine studienbegleitende Erfolgsüberprüfung (Teilmodulprüfung) statt, welche sich auf eine Lehrveranstaltung oder auf eine Gruppe von Lehrveranstaltungen bezieht. 2Die Erfolgsüberprüfung erfolgt entweder in Form einer benoteten Prüfungsleistung oder durch eine nicht benotete Studienleistung oder durch eine Kombination beider Leistungsformen. 3Die Art, Dauer und Umfang der Erfolgsüberprüfung wird für jedes Modul in der Anlage SFB aufgeführt, Details werden im Modulhandbuch geregelt.4Weitere Einzelheiten der studienbegleitenden Erfolgsüberprüfung sind in § 5 LASPO geregelt.
(2) Wenn in einem Modul die Erfolgsüberprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen besteht (z.B. aus einer Zwischenklausur, einer Klausur und einer Bewertung der Übungsaufgaben) oder wenn mehrere Prüfungsformen zur Wahl stehen, so ist dies im Modulhandbuch zu regeln und die Details sind vom Dozenten bzw. der Dozentin zu Veranstaltungsbeginn bekannt zu geben.

(3) 1Die Teilnahme an einer Erfolgsüberprüfung kann vom Erbringen einer oder mehrerer Vorleistungen abhängig gemacht werden. 2Ob für die Erfolgsüberprüfung in einem Modul solche Vorleistungen erforderlich sind, ist in der SFB angegeben, die Details werden im Modulhandbuch geregelt. 

(4) 1Gemäß § 22 Abs. 8 LASPO können schriftliche Prüfungen ganz oder teilweise in Form des Multiple-Choice-Verfahrens abgenommen werden. 2Wird diese Art der Prüfung gewählt, so ist dies den Studierenden rechtzeitig bekannt zu geben. 3Der Fragen-Antworten-Katalog wird von mindestens zwei Prüfenden im Sinne von § 16 Abs. 1 LASPO erstellt. 4Dabei ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 5Der Multiple-Choice-Prüfungsteil gilt als bestanden,

a) wenn insgesamt mindestens 60 Prozent der gestellten Fragen zutreffend beantwortet wurden oder

b) wenn die Zahl der zutreffenden Antworten mindestens 50 Prozent beträgt und die Zahl der vom Studierenden zutreffend beantworteten Fragen um nicht mehr als 15 Prozent die durchschnittlichen Prüfungsleistungen der Studierenden unterschreitet, die erstmals an der entsprechenden Prüfung teilgenommen haben.
6Hat der Studierende die für das Bestehen der Prüfung nach Abs. 3 erforderliche Mindestzahl an zutreffend beantworteten Prüfungsfragen erreicht, so lautet die Note für den im Multiple-Choice-Verfahren abgefragten Prüfungsteil

· „sehr gut“ bei mindestens 75 Prozent,

· „gut“ bei mindestens 50 Prozent, aber weniger als 75 Prozent,

· „befriedigend“ bei mindestens 25 Prozent, aber weniger als 50 Prozent,

· „ausreichend“ bei weniger als 25 Prozent 

zutreffender Antworten der darüber hinaus gestellten Prüfungsfragen. 7Die Bestehensgrenze, die Zahl der gestellten Fragen und der Durchschnitt der in Abs. 4 genannten Bezugsgruppe sind bei Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse durch Aushang oder auf andere geeignete Weise bekannt zu geben.

(5) 1Die Prüfungen werden in der Regel in deutscher Sprache abgehalten. 2Sie können nach Entscheidung des Dozenten oder der Dozentin in Abstimmung mit dem oder der Modulverantwortlichen in englischer oder einer anderen Sprache abgehalten werden sofern in der Modulbeschreibung diese Möglichkeit vorgesehen ist. 3Ein Anspruch des Prüflings hierauf besteht aber nicht.

(6) Das Bewertungsverfahren soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten.
§ 12 Anmeldung zu Prüfungen

(1) 1Der Prüfungsausschuss legt für jede Prüfung Ort und Zeitpunkt fest und macht sie durch Aushang oder geeignete elektronische Systeme bekannt. 2Er kann diese Aufgabe an die jeweiligen Modulverantwortlichen delegieren. 3Die Studierenden haben die Aushänge und Veröffentlichungen in elektronischer Form selbstständig zu beachten. 4Termine für mündliche oder praktische Prüfungen können innerhalb des vom Prüfungsausschuss festgelegten Zeitraums auch in Absprache mit dem jeweiligen Prüfer oder der jeweiligen Prüferin in der durch die betroffene Lehreinheit bestimmten Weise, beispielsweise unter Verwendung hierfür vorgesehener Formblätter, festgelegt werden. 5Die entsprechenden Vorgaben werden den betroffenen Studierenden in geeigneter Weise bekannt gegeben. 6Die Abgabetermine für schriftliche Hausarbeiten, Forschungsberichte, Arbeitsberichte, Protokolle, Rezensionen und Portfolios werden von den jeweiligen Dozenten oder Dozentinnen spätestens zwei Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit, bekannt gegeben. 7Halten Studierende diesen Termin ohne triftigen Grund (i.d.R. Krankheit, nachzuweisen durch ein ärztliches Attest) nicht ein, so haben sie die Prüfung nicht bestanden.

(2) 1Wird die Zulassung zu einer Prüfung von Vorleistungen abhängig gemacht, so wird das Belegen der zugehörigen Lehrveranstaltungen durch die Studierenden als Willenserklärung für die Teilnahme an der Prüfung gewertet. 2Stellen die Modulverantwortlichen anschließend fest, dass die geforderten Vorleistungen erbracht wurden, so vollziehen sie die eigentliche Prüfungsanmeldung. 3Die Anmeldung erfolgt grundsätzlich mittels der eingesetzten elektronischen Systeme, sofern nicht ausnahmsweise ein schriftliches Verfahren durchgeführt wird. 4Die Studierenden können sich nur dann erfolgreich zu einer Prüfung anmelden, wenn sie die hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. 5Bei fehlender Anmeldung ist eine Teilnahme an der betreffenden Prüfung ausgeschlossen bzw. wird die trotzdem erbrachte Prüfungsleistung nicht bewertet.
§ 13 Wiederholung von Prüfungen
(1) 1Für den Fall des Nichtbestehens von Prüfungen können die jeweiligen Prüfer oder Prüferinnen im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten mit den Prüflingen zusätzliche Prüfungstermine in demselben Semester oder zu Beginn des folgenden Semesters vereinbaren. 2Hierbei ist je Prüfung und Prüfling maximal ein zusätzlicher Prüfungstermin zulässig, wobei zwischen den beiden Prüfungsterminen mindestens zwei Wochen liegen sollen. 3Ein Anspruch der Studierenden auf solche zusätzlichen Prüfungstermine besteht nicht. 4Die Vorgaben gemäß § 12 sind auch im Rahmen etwaiger zusätzlicher Prüfungstermine einzuhalten.

(2) 1Wird die Teilnahme an einer Erfolgsüberprüfung von Vorleistungen abhängig gemacht, so ermöglicht eine erfolgreich erbrachte Vorleistung die Teilnahme an Erfolgsüberprüfungen des entsprechenden Semesters sowie, sofern die Prüfung nicht bestanden wurde, auch an den Erfolgsüberprüfungen in späteren Semestern. 2Abweichungen von dieser Regelung werden in der SFB angegeben.

§ 14 Einsicht in Prüfungsunterlagen

(1) 1Einsicht in Prüfungsunterlagen wird nach § 37 LASPO gewährt. 2Der Antrag auf Einsichtnahme ist vom Prüfling bei dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stellen. 

(2) 1Der oder die Vorsitzendes des Prüfungsausschusses bestimmt im Benehmen mit dem Prüfenden Ort, Zeit und Modalitäten der Einsichtnahme. 2Eine Einsichtnahme in Form eines Sammeltermins ist insbesondere bei schriftlichen Prüfungen möglich. 3Das Ergebnis einer mündlichen Prüfung wird dem Prüfling unmittelbar nach der Prüfung bekanntgegeben. 4Bei schriftlichen Hausarbeiten und vergleichbaren Prüfungsformen kann wie in Satz 2 vorgegangen werden oder eine besondere Absprache hinsichtlich der Einsichtnahme getroffen werden.
§ 15 Schriftliche Hausarbeit gemäß § 29 LPO I

(1) Die Modalitäten zur Anfertigung der Schriftlichen Hausarbeit gemäß § 29 LPO I werden in § 23 LASPO geregelt.

(2) Ergänzend zu Abs. 1 gilt: bei der Abgabe der Schriftlichen Hausarbeit ist neben der zweifachen schriftlichen Ausfertigung auch eine elektronische Ausfertigung in Form einer pdf-Datei (ggf. zuzüglich Anhänge) auf einer CD beim Prüfungsamt einzureichen.

§ 16 Zulassungsvoraussetzungen für die Erste Staatsprüfung
(1) 1Als Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung in den Erziehungswissenschaften sind gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 1 a), 2 a), 3 a) und 5 a) LPO I Module im Umfang von mindestens 35 ECTS-Punkten erfolgreich zu erbringen. 2Diese 35 ECTS-Punkte gliedern sich gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 b) LPO I in Verbindung mit den Rahmenstrukturplänen im Anhang 6 der LASPO wie nachfolgend angegeben.

	Bereich bzw. Teilbereich
	ECTS-Punkte

	Allgemeine Pädagogik
	8
	

	Schulpädagogik
	10
	

	Pflichtbereich
	
	8

	Begleitveranstaltung zum Praktikum
	
	2

	Psychologie
	13
	

	studienbegleitendes fachdidaktisches Praktikum
	4
	

	gesamt
	35
	


(2) 1Als Voraussetzung für die Zulassung zur ersten Staatsprüfung in den Gesellschaftswissenschaften sind gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 1 b) und 5 b) LPO I Module im Umfang 8 ECTS-Punkten erfolgreich zu erbringen. 2Unter Beachtung der Vorgaben aus § 32 Abs. 1 Nr. 1 c), 2 und 3 LPO I sind die Module aus folgenden Fächern zu wählen.

· Evangelische Theologie

· Katholische Theologie

· Philosophie

· Politikwissenschaft

· Soziologie

· Volkskunde

(3) Alle weiteren Voraussetzungen für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung sind in § 22 Abs. 2 Nr. 1 LPO in Verbindung mit den jeweiligen FSB geregelt.

§ 17 Bildung der Fachnoten gemäß § 3 LPO I
(1) 1Die Fachnote für die Erziehungswissenschaften wird nach dem in § 34 LASPO beschriebenen Verfahren aus dem nach ECTS-Punkten gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Noten der einzelnen Module mit benoteten Prüfungen der in § 19 Abs. 1 angegebenen Bereiche gebildet. 2Dabei werden in jedem Unterbereich eines Wahlpflichtbereichs wie in § 34 Abs. 2 LASPO angegeben nur die jeweils besten Prüfungen berücksichtigt. 3In den Gesellschaftswissenschaften und im Freien Bereich müssen lediglich die in § 3 Abs. 2 Satz 2 Nummer e) angegebenen ECTS-Punkte erworben worden sein. 4Etwaige dort erbrachte benotete Prüfungsleistungen gehen nicht in die Notenbildung ein. 
(2) Für die Fachnotenbildung in den Erziehungswissenschaften ergibt sich aus Abs. 1 die nachfolgend angegebene Gewichtung für die Teilnoten der einzelnen Bereiche.
	Bereich bzw. Unterbereich
	ECTS-Punkte
	Gewichtungsfaktor für

	
	
	Unterbereich
	Bereich

	Allgemeine Pädagogik
	8
	
	
	  8/35

	Schulpädagogik
	10
	
	
	10/35

	Pflichtbereich
	
	8
	8/10
	

	Begleitveranstaltung
	
	2
	2/10
	

	Psychologie
	13
	
	
	13/35

	studienbegleitendes fachdidaktisches Praktikum
	4
	
	
	  4/35


(3) Im Übrigen gelten die Regelungen aus §§ 29 und 33 LASPO.
3. Teil: Schlussvorschriften

§ 18 Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2009 in Kraft. 2Sie gilt für alle Studierenden in Lehramtsstudengängen, die ihr Fachstudium an der JMU nach den Bestimmungen der Ordnung der Ersten Prüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen (Lehramtsprüfungsordnung I – LPO I) vom 13. März 2008 in Verbindung mit der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für die Lehramtsstudiengänge (LASPO) an der JMU vom 5. August 2009 in der jeweils geltenden Fassung aufnehmen oder fortsetzen.
